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Versicherteninformation zur Teilnahme- und Einwilligungserklärung und zum 

Datenschutz – vimum -  Geburtsvorbereitungskurs und Rückbildungskurs 

sowie Gruppensprechstunde 

 

Teilnahmeinformationen 
 
Allgemeines 
Ihre Krankenkasse hat einen Vertrag über eine besondere Versorgung gemäß § 140a SGB V mit digitalen 
Angeboten im Rahmen von Schwangerschaft und Elternschaft mit der vimum GmbH geschlossen. 
 

Teilnahme 
 

 Teilnehmen können Versicherte der BAHN-BKK bei denen eine Schwangerschaft ab der 13. bis zur 37. 
Schwangerschaftswoche zum Zeitpunkt der Leistungsbuchung besteht (Online-Geburtsvorbereitungskurs) 
beziehungsweise eine Entbindung innerhalb der letzten 6 Monate zum Zeitpunkt der Leistungsbuchung 
stattgefunden hat, bei denen zum Zeitpunkt der Erklärung der Teilnahme jeweils eine ungekündigte 
Mitgliedschaft besteht und die für die Versorgung nach dem Vertrag geeignet sind.  

 Die Teilnahme am Vertrag beginnt mit dem Tag der Unterzeichnung bzw. der elektronischen Abgabe der 
Teilnahmeerklärung und endet automatisch nach 12 Monaten. 

 Die Teilnahme an diesem Vertrag ist freiwillig. Sie erklären Ihre Teilnahme an dem Vertrag durch 
Unterzeichnen bzw. die elektronische Abgabe der Teilnahmeerklärung und der datenschutzrechtlichen 
Einwilligungserklärung. Die Teilnahme ist freiwillig und kann innerhalb von zwei Wochen nach deren Abgabe in 
Schrift- oder Textform oder zur Niederschrift gegenüber der BAHN-BKK ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung an die BAHN-BKK. Die 
Widerrufsfrist beginnt mit der Abgabe der Teilnahmeerklärung. Ihr Einverständnis zu den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen kann jederzeit widerrufen werden. Meine Einwilligung zu der 
Verwendung meiner Daten kann ich jederzeit durch formlose Erklärung, z.B. per Telefon, E-Mail oder Brief, 
gegenüber meiner Krankenkasse widerrufen. Durch die Kündigung der Teilnahme oder der Widerruf der 
Einwilligung zur Datenverwendung entstehen Ihnen keine Nachteile, sondern Sie werden als Versicherter 
weiterhin so gut von der BAHN-BKK betreut wie zuvor. Lediglich die weitere Teilnahme an diesem Programm 
ist dann nicht mehr möglich. Im Falle eines Widerrufs werden alle meine bis dahin im Rahmen der Besonderen 
Versorgung erhobenen Daten gelöscht bzw. die Zugriffsrechte Dritter gesperrt. 

 Im Übrigen endet die Teilnahme entsprechend der Teilnahmebedingungen der jeweiligen Maßnahme des 
Leistungskataloges (Anlagen 1a und 1b), mit dem Tag, an dem das Versicherungsverhältnis bei der BAHN-
BKK endet, mit dem Ende des Leistungsanspruchs der Versicherten nach § 19 SGB V gegen die BAHN-BKK, 
bei Beendigung des Vertrages sowie mit Abschluss der Versorgung nach 12-monatiger Nutzung. 

Ihre Teilnahmeerklärung und die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung übermittelt die vimum 

GmbH Bedarf zur Prüfung und Dokumentation an die BAHN-BKK. 

Ihre Teilnahme ist freiwillig. Ein Versorgungsvertrag im Rahmen Ihrer Einschreibung in diese besondere 
Versorgung kommt lediglich zwischen Ihnen und den am Vertrag teilnehmenden Leistungserbringern zu Stande. 
Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und anderen an der Versorgung teilnehmenden Leistungserbringern, 
bestehen nicht. 
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Kann ich meine Teilnahmeerklärung zurücknehmen bzw. beenden? 

Durch die Unterzeichnung der Teilnahmeerklärung verpflichten Sie sich, Leistungen aus dem Vertrag nur von 
den Leistungserbringern in Anspruch zu nehmen, die an dieser Versorgung „digitale Angebote im Rahmen von 
Schwangerschaft und Elternschaft“ teilnehmen. Dies gilt nicht für die Inanspruchnahme von ärztlichen 
Notfalldiensten oder Ärzten im Notfall. Die Teilnahme an dieser Versorgung ist für Sie freiwillig und kann 
innerhalb von zwei Wochen nach Abgabe der Teilnahmeerklärung in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
oder zur Niederschrift von Ihnen widerrufen werden. Eine Begründung des Widerrufs ist nicht 
erforderlich. Die Widerrufsfrist beginnt nach Abgabe dieser Teilnahmeerklärung. Die rechtzeitige 
Absendung der Widerrufserklärung an die Krankenkasse genügt zur Fristwahrung. Durch Ihren Widerruf der 

Teilnahme wird die Teilnahme rückwirkend beendet. Leistungen aus der besonderen Versorgung können Sie 
dann nicht mehr in Anspruch nehmen. 
 
Eine Kündigung nach Ende der zweiwöchigen Widerrufsfrist kann nur bei Vorliegen außerordentlicher Gründe 
(z. B. gestörtes Arzt-Patienten-Verhältnis, Schlechtleistung/Nichteinhaltung des Servicelevels) schriftlich 
gegenüber Ihrer Krankenkasse erfolgen. 

 
Was umfasst die Leistung? 

Online-Geburtsvorbereitungskurs: Sie können in den Videos alle wichtigen Themen rund um 

Schwangerschaft und Geburt ansehen - so oft Sie wollen. Die Themen sind übersichtlich in Module gegliedert. 
Die relevanten Informationen werden von Experten vermittelt: Hebammen-, Gynäkologie- und Kinderarztwissen, 
Ernährungstipps, Coaching, Aromatherapie, Yoga und Pilates. Mitmachübungen oder eLearning-Elemente 
bereiten Sie optimal auf die Geburtssituation vor. Das interdisziplinäre vimum-Expertenteam garantiert eine hohe 
Kursqualität. 

Online Rückbildungskurs: Sie können in den Videos alle wichtigen Themen rund um die Rückbildung - so oft 

Sie wollen. Die Themen sind übersichtlich in Module gegliedert. Die relevanten Informationen werden von 
Experten vermittelt: Hebammen und Gynäkologinnen/Gynäkologen, Mit dem vimum-Rückbildungskurs 
bekommen Sie fundierte Antworten und Anleitungen für wichtige Fragen rund um das Thema Rückbildung. 

Gruppensprechstunde: Sie können über vimum an einer Gruppensprechstunde mit Hebammen teilnehmen. 

Diese wird im 2-Wochenrhythmus angeboten und kann über die vimum GmbH per E-Mail und/oder telefonisch 
gebucht werden. Die Gruppensprechstunde ist im Angebot enthalten und verursacht keine Kosten. 
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Datenschutzinformation 

Zustimmung in die Bereitstellung Ihrer Daten 

Für die qualitätsgesicherte Durchführung der besonderen Versorgung ist die Bereitstellung Ihrer Daten durch Sie 
unbedingt notwendig. 

Damit wir die erforderlichen Daten von Ihnen auf Grund der Rechtsvorschriften der § 295a, § 140a Abs. 5 und § 
284 SGB V (Sozialgesetzbuch 5) erheben, verarbeiten und nutzen können, müssen Sie auf der 
Teilnahmeerklärung folgendem Text durch ankreuzen zustimmen: 

Ja, ich bin über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten im Rahmen dieser 

besonderen Versorgung mit digitalen Kursangeboten und Beratungsleistungen im Rahmen von 
Schwangerschaft und Elternschaft umfassend informiert worden. Ich habe das „Merkblatt zur 
Einwilligungserklärung, zum Datenschutz und zum Leistungsinhalt“ vor Teilnahmebeginn erhalten und 
bin mit der beschriebenen Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung im Rahmen meiner Teilnahme 
am Vertrag einverstanden. 

 

Stimmen Sie der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten nicht zu, kann von Beginn an keine 
Teilnahme an der besonderen Versorgung erfolgen. 
 

Kann ich meine Einwilligung in die Datenverarbeitung für die Durchführung der besonderen 
Versorgung widerrufen? 

Sie haben das Recht, eine gegebene Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen, 
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird 
(Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Der Widerruf ist in Textform oder zur Niederschrift gegenüber Ihrer Krankenkasse 
abzugeben und bedarf keiner Begründung. 

Mit dem Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung ist zugleich eine weitere Teilnahme am 
Versorgungsvertrag nicht möglich. Ihre Daten können dann nur noch solange verarbeitet werden, wie sie zur 

Durchführung und Abrechnung der Leistungen des besonderen Versorgungsvertrages erforderlich sind oder 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unterliegen. 

 
Kann ich meine Einwilligung in die Kontaktaufnahme für die Durchführung einer 
Patienten- bzw. Versichertenbefragung widerrufen? 

An dieser Stelle bitten wir Sie zunächst nur darum, uns Ihre Einwilligung für die Kontaktaufnahme (z. B. 
Übersendung eines Fragebogens) für eine Patienten- bzw. Versichertenbefragung zu geben. Willigen Sie der 
Kontaktaufnahme und der damit verbundenen Daten für eine Kontaktaufnahme ein, kreuzen Sie auf der 
Teilnahmeerklärung folgenden Text an und bestätigen mit Ihrer Unterschrift Ihre Einwilligung: 

Soweit im Rahmen einer Qualitätssicherung bzw. Kundenzufriedenheit eine Patienten- bzw. 
Versichertenbefragung erfolgen wird, willige ich hiermit freiwillig der Kontaktaufnahme durch die 
Leistungserbringer bzw. die Krankenkasse ein. 

 

Im Falle einer konkreten Patienten- bzw. Versichertenbefragung werden Sie vorab über die Nutzung der Daten 
und das Vorgehen zur Befragung informiert und haben dann die Gelegenheit Ihre Einwilligung zur Patienten- 
bzw. Versichertenbefragung gesondert abzugeben. 

Von Ihrer Zustimmung zu einer möglichen Patienten- und Versichertenbefragung ist Ihre Teilnahme an der 
besonderen Versorgung nicht abhängig. Sie brauchen also einer möglichen Nutzung Ihrer Kontaktdaten für 
eine Patienten- und Versichertenbefragung nicht zustimmen. Sie haben jederzeit das Recht diese 
Einwilligung für die Zukunft zu widerrufen. 
 

Welche Daten werden erhoben? 

Im Rahmen der besonderen Versorgung werden grundsätzlich folgende Daten von Ihnen verarbeitet: 

• Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift und Kontaktdaten, mutmaßlicher 
Entbindungstermin bzw. Geburtstag des Kindes 

• Versichertennummer, Kassenkennzeichen, Versichertenstatus, 

• Teilnahmedaten, Art der Inanspruchnahme, Leistungstag sowie zu Abrechnungszwecken die 
Vergütungsbezeichnungen und ihr Wert, dokumentierte Leistungen und Leistungsschlüssel. 
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Wer erhält diese Daten? 

Diese Daten stehen den an dem Vertrag beteiligten Leistungserbringern und Ihrer Krankenkasse (nur 
Teilnehmerdaten für Abrechnung und Ein- und Ausschreibung) sowie ggf. dem Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung zur Verfügung. 

Die beteiligten Leistungserbringer gehören zu dem Personenkreis, der nach § 203 StGB (z. B. Arzt, Apotheker, 
Angehöriger eines anderen Heilberufes) zur Geheimhaltung verpflichtet ist. Für Ihre Krankenkasse gelten die 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches (§ 35 SGB I und § 67 ff. SGB X) bzw. der Datenschutzgrundverordnung 
zur Wahrung des besonderen Datenschutzes von Sozialdaten. 

Damit die an diesem Vertrag teilnehmenden Leistungserbringer eine Vergütung für ihre Leistungen erhalten, 
muss eine Abrechnung erstellt werden. Hierzu übermittelt der Leistungserbringer die Daten an den 
Abrechnungsdienstleister PVS Plus GmbH, Solingert Strasse 10, 45481 Mülheim, der die Daten an die 
zuständige Krankenkasse weiterleitet. Dort werden die Daten auf Richtigkeit überprüft. Auf Grundlage dieser 
Abrechnungsdaten zahlt Ihre Krankenkasse die Vergütung an den Leistungserbringer oder einen von ihm 
beauftragten Abrechnungsdienstleister aus. 

Die an dieser besonderen Versorgung beteiligten Leistungserbringer und der vorstehend genannte 
Abrechnungsdienstleister sind verpflichtet, eine gemeinsame Dokumentation mit den Versichertendaten aller 
Teilnehmer an diesem Versorgungsvertrag zu führen. Diese Dokumentation muss allen Beteiligten zugänglich 
sein, wenn es erforderlich sein sollte. Nach dem Gesetz darf der Leistungserbringer Sie betreffende 
medizinische Informationen aus dieser gemeinsamen Dokumentation nur mit Ihrer Zustimmung und nur dann 
abrufen, wenn diese für den konkreten Versorgungsfall notwendig sind. 

Die Teilnahmeerklärung sowie die gespeicherten Daten werden auf Grundlage der gesetzlichen Anforderungen (§ 
304 SGB V 
i. V. mit § 84 SGB X) bei einer Ablehnung Ihrer Teilnahme oder bei Ihrem Ausscheiden aus dem Vertrag 
gelöscht, soweit sie für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen und Aufbewahrungsfristen nicht mehr 
benötigt werden, spätestens jedoch zehn Jahre nach Beendigung Ihrer Teilnahme an diesem Vertrag. 

 
Was geschieht bei meiner Krankenkasse mit den Daten? 

Die Krankenkasse erhält die Daten der Teilnahme (z. B. Einschreibung, Beginn, Ende und Widerruf) sowie die 
Abrechnungsdaten und soweit für die Abrechnung erforderlich Informationen zu Ihrer 
Leistungsinanspruchnahme. Die Versichertennummer benötigt die Krankenkasse zur Feststellung einer 
bestehenden Versicherung und für die Abrechnung.  
 

Wann werden meine Daten gelöscht? 

Die Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (aktuell sechs Jahre nach Beendigung der 
Teilnahme) datenschutzkonform gelöscht. 
 

IHRE RECHTE NACH DER DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG 

Sie haben im Rahmen der Teilnahmeerklärung zu dieser besonderen Versorgung und der Einwilligung in die 
Verarbeitung Ihrer Daten u. a. aus der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gegenüber dem jeweils 
Verantwortlichen ein Recht auf alle nachfolgenden Betroffenenrechte: 

 
Informationspflicht und Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten ( Artikel 13 und 14 DS-GVO): 
 
Mit dieser Versicherteninformation und den nachstehenden Ausführungen sollen Sie bereits vor Abgabe Ihrer 
Teilnahme- und Einwilligungserklärung über die Datenverarbeitung im Rahmen der Teilnahme am Vertrag 
informiert werden. Im Folgenden wird diese Datenverarbeitung noch einmal dargestellt und Sie erhalten 
zusätzliche Informationen zu Ihren Rechten nach der neuen DS-GVO. 
 
Sie haben das gesetzliche Recht auf Auskunft zu Ihren Daten (Art. 15 Abs. 1 und 2 DS-GVO, §§ 67 ff. SGB X), 
auf Löschung (Art. 17 DS-GVO) und Berichtigung (Art. 16 Satz 1 DS-GVO) z. B. falscher Daten und auf Sperrung 
(Art. 18 DS-GVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 20 DS-GVO) und ein Beschwerderecht (Art. 77 
DS-GVO). Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist Ihr Arzt. 
 
Für die Teilnahme am Vertrag erfolgt die weitere Verarbeitung zum Zweck der Abrechnung durch die PVS Plus 
GmbH in 45481 Mülheim, die im Auftrag der vimum GmbH tätig ist. 
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Sie können sich wegen der Teilnahmedaten- und Abrechnungsdatenverarbeitung an: 
 
1. vimum GmbH, Luitpoldstraße 1, 82211 Herrsching, E-Mail: birgit.ehret@vimum.com (Datenschutzbeauftragte) 
2.  PVS Plus GmbH, Solingert Strasse 10, 45481 Mülheim, www.pvsplus.de  
3. BAHN-BKK, Zentrale, Datenschutzbeauftragter, Franklinstraße 54, 60486 Frankfurt am Main  
 
wenden.  
 
Sollten die genannten Stellen das Anliegen nicht zu Ihrer Zufriedenheit beantworten können, bleibt in jedem Falle 
Ihr Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde. In diesem Fall richten Sie ihre 
Beschwerden an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in der Husarenstraße 
30 in 53117 Bonn 
 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind der Behandlungsvertrag nach § 140 a SGB V sowie Art. 5, 6 Abs. 
1 lit a) und 9 Abs. 2 lit a) und h) in Verbindung mit Abs. 3 DS-GVO und § 295 SGB V und § 295a SGB V. Sie 
können sicher sein, dass Ihre Daten gegen jede zweckwidrige Verwendung geschützt werden. Alle Beteiligten 
unterliegen dem ärztlichen Berufsgeheimnis und/oder dem Sozialgeheimnis. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bahn-bkk.de/datenschutz. 
 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten durch Sie ist daher nicht gesetzlich vorgeschrieben. D. h. Sie 
sind nicht dazu verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Das führt jedoch dazu, dass eine 
Teilnahme am Vertrag nicht (mehr) möglich ist. 

• Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO): 

Sie haben u. a. das Recht, von den verantwortlichen Stellen jederzeit folgende Auskünfte zu verlangen: 

• zu welchem Zweck die Daten verarbeitet werden, 

• zu den Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 

• zu den Empfängern oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 
Daten offengelegt worden sind, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei Organisationen, 

 

• falls möglich, zur geplanten Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, zu den Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

• zum Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen 
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung. 

 

• Berichtigung (Art. 16 DSGVO): 

Sollten Sie feststellen, dass Sie betreffende Daten unrichtig oder unvollständig sind, haben Sie das Recht 
eine Richtigstellung oder Ergänzung zu verlangen. 

 

• Löschung (Art. 17 DSGVO): 

Sie haben das Recht, dass die Daten unverzüglich gelöscht werden, wenn: 

• die Sozialdaten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht 
mehr notwendig sind, 

• die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind (siehe oben Kapitel „Dauer der Speicherung“), 

• die Sozialdaten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder 

• Sie Ihre Einwilligung in die Nutzung konkret bestimmter Daten widerrufen haben und es keine 
anderweitige Rechtsgrundlage (z. B. Aufbewahrungsfristen) für die Verarbeitung gibt. 
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• Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO): 

Sie haben das Recht, von den verantwortlichen Stellen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn: 

• Sie die Richtigkeit Ihrer Sozialdaten bestreiten. Die Einschränkung gilt für die Dauer, die die 
verantwortliche Stelle benötigt, die Richtigkeit der Sozialdaten zu überprüfen, 

• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der Sozialdaten ablehnen und stattdessen 
die Einschränkung der Nutzung der Sozialdaten verlangen, 

 

• die verantwortliche Stelle die Sozialdaten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie 
diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 
und dies vor Ablauf der Löschfristen geltend gemacht haben. 

• eine Löschung der Sozialdaten wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 

 

• Übertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten und Sozialdaten, die Sie den verantwortlichen Stellen 
gegeben haben, in einem übertragbaren Format zu erhalten. 

Bei einem Kassenwechsel übermitteln sich die Krankenkassen aufgrund der gesetzlichen Regelungen des § 
304 Abs. 2 SGB V die für die Fortführung der Versicherung erforderlichen Daten. 

 

• Widerspruchsfrist (Art. 21 DSGVO) 

Als betroffene Person haben Sie das Recht auch bei rechtmäßiger Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten, die bei der Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt – die dem Verantwortlichen übertragen wurde – oder aufgrund des 
berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der sich aus ihrer besonderen Situation ergebenden personenbezogenen Daten einzulegen. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte darlegen müssen, dass seine zwingenden berechtigten 
Interessen Vorrang vor den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen Person 
haben. 

 

• Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO) 

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit sich über die jeweils verantwortliche Stelle im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung Ihrer Daten bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. 

 
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der Kontaktdaten der für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlichen 
Stellen (z.B. Ihre Krankenkasse) sowie der zugehörigen Datenschutzaufsichtsbehörde: 

 
Die Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist Ihre Krankenkasse. Auf der Homepage Ihrer 
Krankenkasse und unter dem Abschnitt „IHRE RECHTE NACH DER DATENSCHUTZ-
GRUNDVERORDNUNG“ erfahren Sie auch die vollständigen Kontaktdaten der Verantwortlichen Stelle, die 

Kontaktdaten zu dem/der Datenschutzbeauftragten sowie die Kontaktdaten der für Ihre Krankenkasse 
zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz. 

Soweit Sie kein Internet haben, fordern Sie sich die Informationen einfach telefonisch bei Ihrer Krankenkasse ab. 

Die Verantwortliche Stelle für den Betrieb der WebApp, die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten sowie 
die zuständige Datenschutzaufsicht sind: vimum GmbH, Birgit Ehret, Luitpoldstr. 1, 82211 Herrsching, Tel. 
08152/9173110, birgit.ehret@vimum.com. 

 

mailto:birgit.ehret@vimum.com

